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Anspruch auf Ausgleich der Differenz. Dieser Differenzbetrag führt beim Gesellschafter 
zu nachträglichen Anschaffungskosten der Beteiligung.  

- Freistellungserklärung des Gesellschafters  
Hat der Gesellschafter im Innenverhältnis den Dritten durch eine entsprechende Vereinba-
rung von seinen Verpflichtungen freigestellt, so sind auch die Leistungen des Dritten auf-
grund seiner eigenen Bürgschaft beim Gesellschafter nachträgliche Anschaffungskosten. 

 
2.4.5 In welchen Fällen liegen nachträgliche Anschaffungskosten unter Berücksichtigung 

des Eigenkapitalersatzes vor? 
 
Das Eigenkapitalersatzrecht richtet sich grundsätzlich nur an Gesellschafter der Kapitalge-
sellschaft. Unter bestimmten Voraussetzungen unterliegen aber auch Dritte dem Eigenkapita-
lersatzrecht, nämlich dann, wenn die Finanzierungshilfe des Dritten wirtschaftlich derjenigen 
entspricht, die der Gesellschafter selber der Kapitalgesellschaft zukommen lässt. Im Fall der 
Darlehensgewährung wird also das Darlehen wirtschaftlich für Rechnung des Gesellschafters 
gewährt und bei der Bürgschaftsübernahme wird die Sicherheit des Dritten wirtschaftlich für 
Rechnung des Gesellschafters eingeräumt. Hiervon ist auszugehen, wenn der Nichtgesell-
schafter (Dritte) wirtschaftlich einem Gesellschafter insoweit gleich steht. Dies sind: 
- mit der Kapitalgesellschaft verbundene Unternehmen (§§ 15 – 19, § 219, § 292 AktG); 

z.B. abhängige und herrschende Unternehmen, Konzernunternehmen, wechselseitig betei-
ligte Unternehmen, durch Beherrschungsvertrag verbundene Unternehmen u.a. 

oder 
- Dritte, bei denen die Finanzierungshilfe wirtschaftlich aus dem Vermögen des Gesell-

schafters erbracht wird.  
Dies sind Personen, die im Innenverhältnis einen Aufwendungsersatzanspruch gegenüber 
dem Gesellschafter haben (vgl. Tz. 2.4.4). 

Von einem eigenkapitalersetzenden Darlehen (§ 32a Abs. 3 GmbHG a. F.) kann also ausge-
gangen werden, wenn der Gesellschafter aufgrund der im Innenverhältnis abgeschlossenen 
Vereinbarungen dem Dritten zum Ausgleich eines etwaigen Wertverlustes verpflichtet ist. 
Andernfalls handelt es sich bei dem Darlehen nicht um Eigenkapitalersatz und damit beim 
Gesellschafter um nicht abzugsfähigen Drittaufwand. 
Bei nachträglicher Vereinbarung der Rückzahlungspflicht des Gesellschafters für einen beste-
henden Darlehensvertrag zwischen der Gesellschaft und dem Dritten liegen nur dann nachträg-
liche Anschaffungskosten vor, wenn der Gesellschafter dadurch auch wirtschaftlich belastet 
ist, d.h. wenn er die Rückzahlung des Darlehens auch tatsächlich erbringt. 
Handelt der Dritte bei einer Bürgschaft auf eigene Rechnung, liegt also weder Gesamtschuld-
nerschaft noch eine Rückzahlungsverpfichtung im Innenverhältnis vor, dann unterliegt die 
Bürgschaft nicht dem Eigenkapitalersatzrecht und der Gesellschafter hat insoweit keine nach-
träglichen Anschaffungskosten auf seine Beteiligung. 
Die Höhe der nachträglichen Anschaffungskosten bestimmt sich sowohl beim Darlehensver-
lust als auch bei der Bürgschaft nach dem BMF-Schreiben vom 08.06.1999, BStBl I S. 545.  
 

Beispiel: 
M ist Alleingesellschafter und Geschäftsführer der M-GmbH. In 08 wird die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens mangels Masse abgelehnt. Im Dezember 07 verbürgten sich M und die Ehefrau F 
gesamtschuldnerisch für ein Darlehen der M-GmbH in Höhe von 60.000 €. Eine von § 426 Abs. 1 
Satz 1 BGB abweichende Ausgleichspflicht wurde nicht vereinbart. Im Juli 08 werden M und F aus 
der Bürgschaft in Anspruch genommen. F tritt der Bank deshalb die Ansprüche aus einer Lebens-
versicherung im Wert von 60.000 € ab, M leistet nichts.  
Die Bürgschaft ist eigenkapitalersetzend, soweit der F ein Ausgleichsanspruch gegenüber M zu-
steht. Da sich die Eheleute gemeinsam verbürgt hatten, sind sie im Innenverhältnis zu beiden Tei-
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len mit je 50 % aus der Bürgschaft verpflichtet. Soweit die Leistungen der F die Leistungen aus der 
Bürgschaft des M übersteigen, steht ihr ein Ausgleichsanspruch gegen M zu. Der Ausgleichsan-
spruch beträgt 60.000 € x ½ = 30.000 €. Dieser Betrag wurde für Rechnung des M geleistet und 
stellt nachträgliche Anschaffungskosten des M auf seine GmbH-Beteiligung dar. 

 
Hinweis: Auch in diesem Punkt ist zu beachten, dass durch das am 01.11.2008 in Kraft getre-
tene Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen 
(MoMiG; a.a.O.) die §§ 32a und 32b GmbHG abgeschafft wurden. Lediglich in § 19 Abs. 2 
InsO n.F. ist eine nachrangige Rückzahlung der Darlehenssumme im Insolvenzfall neu aufge-
nommen worden. Eine Unterscheidung zwischen „kapitalersetzenden“ und „normalen“ Ge-
sellschafterdarlehen gibt es daher nicht mehr (vgl. Tz. 2.3.4). Die sich daraus ergebende 
Verwaltungsauffassung bezüglich der Gesellschafterdarlehen strahlt auch auf die steuerliche 
Beurteilung der Darlehensgewährung durch Dritte aus. 
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II. Examensrelevante Fälle 
 

 
 
Fall 1 
 
An der Müller-GmbH (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr), Stammkapital 200.000 €, sind die 
folgenden Gesellschafter beteiligt: 
Kurt Müller (KM) zu 10 %, Anschaffungskosten der Beteiligung 20.000 €, 
Leicht-GmbH (L-GmbH) zu 15 %, Anschaffungskosten der Beteiligung 30.000 €, 
und Adolf Müller (AM) zu 75 %, Anschaffungskosten der Beteiligung 150.000 €. 
In der Bilanz der Müller-GmbH zum 31.12.2009 sind Rücklagen und thesaurierte Gewinne in 
Höhe von 175.000 € ausgewiesen. 
Die Gesellschafter KM und AM haben ihren Wohnsitz im Inland und halten ihre Beteiligung 
an der GmbH im Privatvermögen. Die Leicht-GmbH hat ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung 
ebenfalls im Inland. 
Durch notariellen Kaufvertrag vom 01.02.2010 verkaufen alle drei Gesellschafter ihre Anteile 
an der Müller-GmbH an die Holding AG (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr) mit Sitz in Stutt-
gart. Jeder Gesellschafter erhält für seinen GmbH-Anteil einen Veräußerungserlös von 200 % 
des Nominalbetrags. 
Die Holding-AG aktiviert die Beteiligung an der Müller-GmbH mit den Anschaffungskosten 
von 400.000 € (= 200 % von 200.000 €). 
Im März 2010 wird bei der Müller-GmbH eine Gewinnausschüttung in Höhe von 140.000 € 
beschlossen und auch noch im März ausbezahlt. Die Holding-AG erfasst die Gewinnausschüt-
tung ordnungsgemäß in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung 2010. Aufgrund der durch die 
Gewinnausschüttung eingetretenen Substanzverringerung wird die Beteiligung in der Schluss-
bilanz 31.12.2010 mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt. Die vorgenommene Teilwertab-
schreibung betrug 116.666 €.  
 
Wie ist die Veräußerung der GmbH-Anteile bei den Gesellschaftern steuerlich zu erfassen? 

In welcher Höhe hat die Holding-AG Einnahmen aufgrund der vorgenommenen Gewinnaus-
schüttung und welche anrechenbaren Beträge ergeben sich? 

Welche weiteren steuerlichen Folgen ergeben sich bei der Holding-AG durch die erhaltene 
Gewinnausschüttung von der Müller-GmbH? 

Ist die Teilwertabschreibung steuerlich anzuerkennen? 
 
 
Fall 2 
 
Die Schubert GmbH hat für das Wirtschaftsjahr 2010 einen Jahresüberschuss von 75.958 € 
erwirtschaftet. 
In den Erträgen sind u.a. enthalten 
steuerfreie Investitionszulage 10.000 € 
ausländische Einkünfte nach Abzug der ausländischen Steuer vom Einkommen 13.780 € 
Als Aufwand wurde u.a. erfasst: 
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen für 2010 16.000 € 
Solidaritätszuschlag zu KSt-Vorauszahlungen   880 € 
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 12.320 € 
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Die ausländischen Einkünfte stammen aus einem Land, mit dem kein Doppelbesteuerungsab-
kommen besteht. Die bezahlte und keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterliegende auslän-
dische Steuer vom Einkommen beträgt 6.220 €. 
Die Schubert GmbH hat im Wirtschaftsjahr 2010 keine Gewinnausschüttung für 2009 be-
schlossen und ausbezahlt.  
 
Ermitteln Sie das zu versteuernde Einkommen 2010 und die Körperschaftsteuerschuld 2010! 
 
 
Fall 3 
 
Der Alleingesellschafter M der M-GmbH (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr), der seine Beteili-
gung im Privatvermögen hält, gewährte seiner Gesellschaft am 01.10.2009 ein Darlehen in 
Höhe von 50.000 € zu einem angemessenen Zins von 8 %. Die Zinsen sind jeweils zum Jah-
resende fällig. Am 01.10.2010 verzichtete M aus gesellschaftsrechtlichen Gründen auf die 
gesamten Zinsen für das Jahr 2010. Die GmbH nimmt in 2010 überhaupt keine Buchung hin-
sichtlich der Zinsen 2010 vor. 
 
Handelt es sich hier um eine verdeckte Einlage? 
Welche steuerlichen Folgen ergeben sich ggf. bei der GmbH und beim Gesellschafter? 
 
 
Fall 4 
 
Alleingesellschafter Beier (B) hält seine Beteiligung an der Beier-GmbH in seinem Privat-
vermögen. B unterhält selbst noch einen Gewerbebetrieb als Einzelunternehmer. Im Dezem-
ber 2010 legt B ein Wirtschaftsgut aus dem Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens 
unentgeltlich in die Beier-GmbH ein. Das Wirtschaftsgut wurde in 2009 für 10.226 € vom 
Betrieb des B angeschafft und hat zum Zeitpunkt der Einlage einen Buchwert von 8.000 €. 
Der Teilwert des Wirtschaftsguts im Zeitpunkt der Einlage beträgt unstreitig 14.000 €.  
 
Mit welchem Wert ist die verdeckte Einlage bei der Beier-GmbH anzusetzen? 
Welche Auswirkungen ergeben sich bei B? 
 
 
Fall 5 
 
Albert Adler (A) ist Alleingesellschafter der Adler-GmbH und betreibt daneben ein Einzelun-
ternehmen. Die Beteiligung an der Adler-GmbH hat A in seinem Einzelunternehmen bilan-
ziert. Der Buchwert der Beteiligung zum 31.12.2009 beträgt 30.000 € (ursprüngliche 
Anschaffungskosten). Im Juni 2009 hat A privat ein unbebautes Grundstück für 150.000 € 
erworben. Da das Grundstück für die betrieblichen Zwecke der Adler-GmbH ideal ist, über-
trägt A das Grundstück im Februar 2011 (unter Beachtung der zivilrechtlichen Vorgaben einer 
Grundstücksübertragung) unentgeltlich auf die Adler-GmbH. Der Teilwert des Grundstück 
beträgt zu diesem Zeitpunkt unstreitig 220.000 €. 
 
Wie ist der Vorgang steuerlich bei der Adler-GmbH und bei A zu behandeln? 
 



 
IWS Institut / Steuerlehrgänge Dr. Bannas      26           Lehrbrief 40 Fernkurs 
 
 
Fall 6 
 
Die Beteiligung an der E-GmbH wird vom Gesellschafter E (Einzelunternehmer) in seinem 
Betriebsvermögen gehalten. Der Gesellschafter E hat der E-GmbH (Wirtschaftsjahr = Kalen-
derjahr) vor Jahren ein Darlehen in Höhe von 100.000 € gewährt (ohne Krisenabrede). Das 
Darlehen ist bei der E-GmbH mit 100.000 € passiviert.  
 
Die diesbezügliche Forderung des Gesellschafters ist mittlerweile wegen finanziellen Schwie-
rigkeiten und Verlusten der Kapitalgesellschaft in der Bilanz 31.12.2009 des E zu Recht auf 
15.000 € abgeschrieben worden. In 2010 verzichtet der Gesellschafter aus gesellschaftsrecht-
lichen Gründen endgültig auf die Rückzahlung des Darlehens, das zu diesem Zeitpunkt un-
streitig einen Wert von 15.000 € hat. Zum Zeitpunkt als die E-GmbH in die Krise geriet und E 
das Darlehen aus gesellschaftsrechtlichen Gründen nicht einforderte, hatte das Darlehen einen 
gemeinen Wert von 35.000 €. 
 
Wie sind die steuerlichen Auswirkung bei der E-GmbH und bei E? 
 
 
Fall 7 
 
An der Schulz-GmbH sind der Alex Schulz (AS) mit 60 % und seine Ehefrau Berta Schulz 
(BS) mit 40 % als Gesellschafter beteiligt. Im Januar 2010 gewährt AS der GmbH ein unver-
zinsliches Darlehen über 100.000 €. Da AS den Darlehensbetrag selbst refinanzieren muss, 
entstehen ihm in 2010 Aufwendungen in Höhe von 8.000 €. AS und BS halten ihre GmbH-
Anteile im Privatvermögen. 
 
Welche steuerlichen Auswirkungen ergeben sich für AS, BS und die Schulz-GmbH? 
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Lösungen zu den Fällen 
 
Zu Fall 1: 
 
Für die Veräußerung der Anteile an der Müller-GmbH im Jahr 2010 ist § 17 EStG mit den 
Regelungen zum Teileinkünfteverfahren anzuwenden. Sowohl bei KM als auch bei AM liegt 
eine Beteiligung i.S. des § 17 Abs. 1 EStG vor. Die Veräußerung der GmbH-Beteiligung führt 
zu Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 17 EStG für die nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. c 
EStG eine Steuerbefreiung von 40 % gilt. 
 
Der Veräußerungsgewinn nach § 17 EStG ermittelt sich wie folgt: 

Bei KM: 
Veräußerungserlös 40.000 € 
gem. § 3 Nr. 40 c EStG steuerfrei: 40 % ./.  16.000 € 
steuerpflichtige Einnahmen 24.000 € 
./. Anschaffungskosten der Beteiligung 20.000 € 
Ansatz gem. § 3c Abs. 2 EStG zu 60 % ./. 12.000 € 
Veräußerungsgewinn 12.000 € 
Freibetrag nach § 17 Abs. 3 EStG: 10 % von 9.060 € 906 € 
Veräußerungsgewinn 12.000 € 
übersteigt 10 % von 36.100 €  ./.  3.610 € 
um 8.390 € ./. 8.390 € 
Freibetrag nach § 17 Abs. 3 EStG  0 € 
 
Bei AM: 
Veräußerungserlös 300.000 € 
gem. § 3 Nr. 40 c EStG steuerfrei: 40 % ./.  120.000 € 
steuerpflichtige Einnahmen 180.000 € 
./. Anschaffungskosten der Beteiligung 150.000 € 
Ansatz gem. § 3c Abs. 2 EStG zu 60 % ./.   90.000 € 
Veräußerungsgewinn 90.000 € 
Ein Freibetrag nach § 17 Abs. 3 EStG ist nicht zu gewähren, da der Veräußerungsgewinn zu 
hoch ist. 
  
Bei der Leicht-GmbH fällt die Veräußerung unter § 8b Abs. 2 KStG. Damit ist der Veräuße-
rungsgewinn in Höhe von 30.000 € (Verkaufspreis 60.000 € ./. Nennwert 30.000 €) gem. § 8b 
Abs. 2 KStG steuerfrei. Nach § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG gelten jedoch 5 % des Gewinns 
(= 1.500 €) als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und erhöhen außerbilanziell das Ein-
kommen. 
 
Aufgrund der beschlossenen Gewinnausschüttung in Höhe von 140.000 € fließt der Holding-
AG in 2010 als Alleingesellschafterin folgender Betrag zu: 

Gewinnausschüttung 140.000 € 
./. Kapitalertragsteuer 25 % von 140.000 € ./.   35.000 € 
./. Solidaritätszuschlag 5,5 % von 35.000 € ./.     1.925 € 
Auszahlungsbetrag 103.075 € 

Die Kapitalertragsteuer sowie der Solidaritätszuschlag stellen bei der Holding-AG nicht ab-
zugsfähige Aufwendungen dar (§ 10 Nr. 2 KStG), sodass als Einnahmen der Betrag von 
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140.000 € zu erfassen ist. Bei der Holding-AG erfolgt folgende Verbuchung der Gewinnaus-
schüttung: 

Geldkonto 103.075 € 
Kapitalertragsteuer 35.000 € 
Solidaritätszuschlag 1.925 €  an Erträge aus Beteiligungen 140.000 € 
 
Die Gewinnausschüttung ist nach § 8b Abs. 1 KStG steuerfrei. Nach § 8b Abs. 5 KStG gelten 
jedoch 5 % der Bezüge (140.000 € x 5 % = 7.000 €) als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben. 
 
Allerdings ist nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG die vorgenommene Teilwertabschreibung bei der 
Gewinn- bzw. Einkommensermittlung der Holding-AG nicht zu berücksichtigen. 

Bei der Einkommensermittlung der AG ergeben sich somit folgende Auswirkungen: 
Kürzung um die erhaltene Dividende gem. § 8b Abs. 1 KStG ./. 140.000 € 
Hinzurechnung gem. § 8b Abs. 5 KStG +     7.000 € 
Hinzurechnung der Teilwertabschreibung gem. § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG + 116.666 € 
Hinzurechnung der KapSt und des SolZ gem. § 10 Nr. 2 KStG +   36.925 € 
 
 
Zu Fall 2: 
 
Das zu versteuernde Einkommen 2010 ermittelt sich wie folgt: 
Jahresüberschuss 75.958 € 
Hinzurechnung gem. § 10 Nr. 2 KStG: 
Körperschaftsteuer-Vorauszahlung + 16.000 € 
Solidaritätszuschlag +      880 € 
nicht abzugsfähige Betriebsausgaben + 12.320 € 
ausländische Steuer +   6.220 € 
Zwischensumme 111.378 € 
Kürzung steuerfreie Investitionszulage ./. 10.000 € 
zu versteuerndes Einkommen 101.378 € 
 
Ermittlung der Körperschaftsteuerschuld 2010: 
Körperschaftsteuertarifbelastung (§ 23 Abs. 1 KStG)  
15 % vom zu versteuernden Einkommen (101.378 €) = 15.206 € 
./. anzurechnende ausländische Steuer (§ 26 Abs. 1 KStG) 
 bezahlte ausländische Steuer 6.220 € 
 anrechenbar höchstens   20.000 x 15.206 
  101.378 =  3.000 € ./.  3.000 € 
= Tarifbelastung 12.206 € 
festzusetzende inländische Körperschaftsteuer 2010 12.206 € 
./. Körperschaftsteuer-Vorauszahlung  ./. 16.000 € 
= verbleibende Körperschaftsteuer (Guthaben) 2010 ./.   3.794 € 
 
Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer 2010 
5,5 % der Tarifbelastung von 12.206 € =   671 € 
./. Vorauszahlung Solidaritätszuschlag ./.   880 € 
verbleibender Solidaritätszuschlag (Guthaben) 2010 ./.   209 € 
 
 



 
IWS Institut / Steuerlehrgänge Dr. Bannas      29           Lehrbrief 40 Fernkurs 
 

Zu Fall 3: 
 
Nach R 40 KStR liegt eine verdeckte Einlage vor, wenn ein Gesellschafter der Kapitalgesell-
schaft einen einlagefähigen Vermögensvorteil zuwendet und diese Zuwendung durch das Ge-
sellschaftsverhältnis veranlasst ist. Da die Überlassung eines Wirtschaftsguts zum Gebrauch 
oder zur Nutzung nicht Gegenstand einer verdeckten Einlage sein kann, stellt der Vorteil der 
zinslosen oder zinsverbilligten Darlehensgewährung an eine Kapitalgesellschaft durch ihren 
Gesellschafter keine verdeckte Einlage dar. Soweit allerdings der Gesellschafter auf Zinsen 
verzichtet, die in einer auf den Zeitpunkt des Verzichts zu erstellenden Bilanz der Kapitalge-
sellschaft als Verbindlichkeit eingestellt werden müssten, handelt es sich um eine verdeckte 
Einlage.  
 
Auswirkungen bei der M-GmbH: 
In einer auf den Zeitpunkt des Zinsverzichts aufzustellenden Bilanz (01.10.2010) hätte die 
Gesellschaft eine Verbindlichkeit für die bis zum 30.09.2010 entstandenen Zinsen in Höhe 
von 3.000 € (8 % von 50.000 € x 9/12) einstellen müssen. Der Zinsverzicht für diese Zinsen 
führt zu einer verdeckten Einlage bei der M-GmbH. Da die GmbH für die gesamten Zinsen 
keine Buchung vorgenommen hat und damit der Jahresüberschuss um die ersparten Zinsen zu 
hoch ausgewiesen ist, ist die verdeckte Einlage bei der Einkommensermittlung vom Jahres-
überschuss abzuziehen. 
Außerdem führt die verdeckte Einlage zu einem Zugang beim steuerlichen Einlagekonto gem. 
§ 27 KStG, welches auf den 31.12.2010 gem. § 27 Abs. 2 KStG gesondert festzustellen ist. 
Der Verzicht auf die Zinsen für den Zeitraum 01.10.2010 bis 31.12.2010 stellt eine Nutzungs-
einlage dar und führt somit nicht zu einer verdeckten Einlage. Insoweit erfolgt keine Korrek-
tur des Jahresüberschusses im Rahmen der Einkommensermittlung. 
 
Auswirkungen bei M: 
Bei M sind fiktiv Einnahmen aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG in Höhe von 
3.000 € anzusetzen, obwohl dieser Betrag dem M tatsächlich nicht zugeflossen ist. Eine Steu-
erbefreiung nach § 3 Nr. 40 EStG greift hierfür nicht ein; dieser Betrag unterliegt auch nicht 
der Abgeltungsteuer (§ 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b EStG). 
Gleichzeitig erhöhen sich aber die Anschaffungskosten seiner Beteiligung um diese 3.000 €. 
 
 
Zu Fall 4: 
 
Die verdeckte Einlage des Wirtschaftsguts aus dem Betriebsvermögen des B in die Beier-
GmbH stellt eine betriebsfremde Verwendung und damit eine Entnahme i.S. des § 4 Abs. 1 
Satz 2 EStG dar. Die Entnahme ist im Betrieb des B nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG mit dem 
Teilwert anzusetzen. Sie führt daher nach Verrechnung mit dem Buchwert des Wirtschaftsguts 
zu einem a.o. Ertrag in Höhe von 6.000 €. 
Die verdeckte Einlage in die GmbH wird nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG mit dem Teilwert in 
Höhe von 14.000 € angesetzt. Eine Begrenzung auf den Wert der fortgeführten Anschaffungs-
kosten nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. a EStG darf hier nicht erfolgen, da das Wirt-
schaftsgut im Zusammenhang mit der verdeckten Einlage zum Teilwert aus dem 
Betriebsvermögen entnommen wurde. Ansonsten bestünde die Gefahr einer doppelten Ver-
steuerung der stillen Reserven. 
Für B erhöhen sich die Anschaffungskosten seiner Beteiligung ebenfalls um den Wert der 
verdeckten Einlage, also um 14.000 €. 
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Zu Fall 5: 
 
Es liegt eine verdeckte Einlage in die Adler-GmbH vor. Da A die GmbH-Beteiligung im Be-
triebsvermögen seines Einzelunternehmens hält, wird das Grundstück vor der Einlage in die 
GmbH zunächst in das Betriebsvermögen des A eingelegt. Mit der verdeckten Einlage des 
privaten Wirtschaftsguts und aufgrund der Zugehörigkeit der Anteile an der Kapitalgesell-
schaft zum steuerlichen Betriebsvermögen ergibt sich die betriebliche Zweckwidmung des 
Wirtschaftsguts, das eine (vorherige) Einlage in das Betriebsvermögen des Gesellschafters 
erforderlich macht.  
Die Einlage des Grundstücks in das Einzelunternehmen erfolgt nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG 
grundsätzlich mit dem Teilwert von 220.000 €. Da das Grundstück aber innerhalb von drei 
Jahren vor der Einlage angeschafft worden ist, sind gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. a 
EStG als Einlagewert maximal die Anschaffungskosten von 150.000 € anzusetzen. Für die 
verdeckte Einlage des Grundstücks in die Kapitalgesellschaft greift § 6 Abs. 6 Sätze 2 und 3 
EStG. Somit erhöhen sich die Anschaffungskosten der Beteiligung aufgrund der verdeckten 
Einlage ebenfalls nur um 150.000 €. Dadurch entsteht im Einzelunternehmen kein Gewinn. 
Als Folge dieser Behandlung beim Gesellschafter wird die verdeckte Einlage bei der Adler-
GmbH ebenfalls nur mit einem Einlagewert von 150.000 € bewertet, das Grundstück ist also 
mit 150.000 € zu aktivieren. 
 
 
Zu Fall 6: 
 
Der Darlehensverzicht des E gegenüber der E-GmbH stellt eine verdeckte Einlage (R 40 
KStR) dar. 
Der Verzicht auf die Rückzahlung der nicht mehr vollwertigen Darlehensforderung führt da-
bei zu folgenden steuerlichen Auswirkungen: 
 
Bei der E-GmbH: 
In Höhe des Teilwerts der Forderung zum Zeitpunkt des Verzichts auf Rückzahlung durch den 
Gesellschafter E, somit in Höhe von 15.000 €, liegt eine verdeckte Einlage vor, die sich nicht 
auf das Einkommen der Kapitalgesellschaft auswirkt. In Höhe der Differenz zum Nennwert 
der Forderung (= Verbindlichkeit der Gesellschaft), somit in Höhe von 85.000 €, liegt ein Er-
trag bei der Kapitalgesellschaft und damit ertragsteuerrechtliches Einkommen vor. 
Die GmbH muss im Zeitpunkt des Darlehensverzichts die Darlehensverbindlichkeit erfolgs-
wirksam ausbuchen: 

Darlehen E    100.000 €     an      a.o. Ertrag   100.000 € 

Damit erhöht sich der Jahresüberschuss um diese 100.000 €. 
Bei der Einkommensermittlung wird lediglich die verdeckte Einlage in Höhe von 15.000 € 
gekürzt, so dass per Saldo die 85.000 € im zu versteuernden Einkommen enthalten sind. Diese 
Korrektur setzt bei einer verdeckten Einlage nach dem 18.12.2006 allerdings voraus, dass sich 
um diesen Betrag das Einkommen des Gesellschafters nicht gemindert hat (§ 8 Abs. 3 Satz 4 
KStG; § 34 Abs. 6 KStG). 
Die verdeckte Einlage von 15.000 € führt zu einer Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos 
gem. § 27 KStG. Dieses wird gem. § 27 Abs. 2 KStG auf den 31.12.2010 gesondert festge-
stellt. 
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Beim Gesellschafter E: 
Der Forderungsverzicht stellt eine verdeckte Einlage des Gesellschafters dar. Da die Forde-
rung aber im Betriebsvermögen gehalten wurde, sind die Grundsätze des BMF-Schreibens 
vom 08.06.1999, BStBl I S. 545, hier nicht anzuwenden. In Höhe des werthaltigen Teils der 
Forderung liegt eine verdeckte Einlage vor, die zur Erhöhung der Anschaffungskosten auf die 
Beteiligung führt. Der Verzicht auf den nicht mehr werthaltigen Teil der Forderung führt in 
diesem Fall im Jahr 2010 zu keinen Konsequenzen, da dieser Teil der Forderung bereits im 
Jahr 2009 erfolgswirksam wertberichtigt wurde. 

Buchung bei E in 2010: 

Beteiligung E-GmbH 15.000 € an Darlehensforderung E-GmbH 15.000 € 
 
Hinweis: Nach § 8b Abs. 3 Sätze 4 ff. KStG ist bei fehlender Fremdüblichkeit die gesell-
schaftsrechtliche Veranlassung bei Darlehensausfällen und auch -verzichten zu unterstellen. 
Zu Anwendungsfragen auch im Zusammenhang mit § 3c Abs. 2 EStG wird ein BMF-
Schreiben ergehen. Danach soll bei fehlender Fremdüblichkeit der Aufwand bis 2008 nur zur 
Hälfte bzw. ab 2009 zu 60 % berücksichtigungsfähig sein (§ 3c Abs. 2 EStG). 
 
 
Zu Fall 7: 
 
Die unentgeltliche Darlehensgewährung an die Schulz-GmbH stellt eine Nutzungseinlage dar, 
die nicht Gegenstand einer verdeckten Einlage sein kann. Bei der Schulz-GmbH ergeben sich 
somit keine steuerlichen Auswirkungen. 
Da es sich bei der unentgeltlichen Darlehensgewährung um eine Nutzungseinlage handelt, 
entstehen bei AS keine nachträglichen Anschaffungskosten auf seine Beteiligung. Im Zusam-
menhang mit der Nutzungseinlage fallen bei A jedoch Aufwendungen an. Grundsätzlich han-
delt es sich bei diesen Aufwendungen um Werbungskosten im Zusammenhang mit der 
Kapitalbeteiligung des AS und damit um Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapital-
vermögen. Nach § 20 Abs. 9 EStG ist ab 2009 aber ein Werbungskostenabzug grundsätzlich 
ausgeschlossen. AS kann jedoch nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a EStG einen Antrag stellen, 
um aus der Abgeltungsteuer herauszukommen und die normalen Einkünfteermittlungsgrund-
sätze anwenden. In diesem Fall ist ein Werbungskostenabzug möglich; es greift dann auch der 
reguläre Tarif. Dies ist in diesem Fall ratsam, da nur dadurch ein (anteiliger) Werbungskos-
tenabzug möglich ist. 
AS ist jedoch nur zu 60 % an der Schulz-GmbH beteiligt; die Darlehensgewährung stellt da-
her eine überquotale Nutzungsüberlassung dar. Somit ergeben sich bei AS folgende Abzugs-
beschränkungen: 
 
a) Abzugsbeschränkung aufgrund der BFH-Rechtsprechung zur disquotalen Nutzungsüber-

lassung 
AS kann in 2010 als Werbungskosten bei seinen Einkünften nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG 
zunächst nur 60 % von 8.000 € = 4.800 € abziehen, da seine Beteiligungsquote 60 % be-
trägt. Die restlichen 40 % sind nach § 12 Nr. 1 oder 2 EStG nicht abziehbar. Aus der 
Sicht der BS handelt es sich bei den 40 % um steuerlich nicht abziehbaren Drittaufwand, 
der auch von AS nicht als Werbungskosten abgezogen werden kann. 
Ein Abzug als Werbungskosten bei der Einkunftsart § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG ist hier nicht 
möglich (unverzinsliche Darlehensgewährung und Ausschluss des Werbungskostenab-
zugs nach § 20 Abs. 9 EStG). Die Refinanzierungskosten stehen vielmehr mit der GmbH-
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Beteiligung des Gesellschafters und damit den Einnahmen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG 
in Zusammenhang. 
 

b) Abzugsbeschränkung aufgrund 40 %-igem Abzugsverbot nach § 3c Abs. 2 EStG 
Der in der 1. Stufe auf 4.800 € gekürzte Betrag ist nach den Grundsätzen der Teilein-
künftebesteuerung in 2010 nur noch in Höhe von 60 % = 2.880 € als Werbungskosten 
nach §§ 9, 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG bei AS steuerlich abziehbar. 
AS erzielt damit Einkünfte nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG in Höhe von ./. 2.880 €. 
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III. Der Examensfall  

Sachverhalt: 

Die Steiner und Schnell GmbH (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr) hat ihren Sitz und ihre Ge-
schäftsleitung in Karlsruhe. Sie betreibt einen Textileinzelhandel. 

Gesellschafter sind Richard Schnell mit einem Anteil von 90 % und Werner Steiner mit einem 
Anteil von 10 %. Das Stammkapital in Höhe von 100.000 € ist zu 50 % von den beiden Ge-
sellschaftern einbezahlt. Das noch ausstehende Stammkapital wurde von der GmbH bisher 
nicht eingefordert und ist i.H. von 50.000 € als nicht eingeforderte ausstehende Einlagen vom 
Stammkapital offen abgesetzt (§ 272 Abs. 1 S. 3 HGB). 
Richard Schnell ist ordnungsgemäß zum Geschäftsführer der GmbH bestellt und von den Be-
schränkungen des § 181 BGB zivilrechtlich wirksam befreit. Richard Schnell ist kaufmänni-
scher Angestellter der GmbH und erhält hierfür einen der Höhe nach angemessenen 
Arbeitslohn i.H. von 50.000 € jährlich. 
Für das Wirtschaftsjahr 2009 wurde am 15.05.2010 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 
40.000 € beschlossen und am 31.05.2010 an die Gesellschafter ausbezahlt. Der verbleibende 
Jahresüberschuss wurde als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen. Der Gewinnvor-
trag belief sich danach auf 21.430 €. 
Die Gesellschafterversammlung hat am 30.04.2011 eine Gewinnausschüttung für 2010 in Hö-
he von 60.000 € beschlossen, die am 20.05.2011 ausbezahlt wird.  
 
1. Bilanzgewinn/Gewinnrücklage 

Die GmbH weist in ihrer Handelsbilanz (= HB) zum 31.12.2010 einen Bilanzgewinn von 
83.150 € aus. Hierin ist u.a. eine im Wirtschaftsjahr (= Wj.) 2009 aufgelöste Gewinnrück-
lage von 15.000 € enthalten. 
In der Bilanz 31.12.2009 war eine Kapitalrücklage in Höhe von 12.000 € und eine Ge-
winnrücklage in Höhe von 20.000 € ausgewiesen. 
 

2. Miete Lagerhalle 
Die GmbH hat von ihrem Gesellschafter Steiner einen Lagerraum für eine monatlich an-
gemessene Miete von 2.000 € angemietet. Da das Wintergeschäft sehr schlecht verlief, ver-
zichtete Steiner am 01.05.2010 auf die noch rückständige Miete Februar bis April. Die auf 
diesen Zeitraum entfallenden Mietzahlungen wurden als Aufwand verbucht und zunächst 
als entsprechende Verbindlichkeit passiviert. Beim Verzicht auf die Miete buchte die 
GmbH die Verbindlichkeit gewinnerhöhend aus. Außerdem wurde der Mietvertrag ab 
01.05.2010 geändert und nur noch eine Miete von 1.000 € vereinbart, die von der GmbH in 
den Folgemonaten pünktlich entrichtet wurde. 

 
3. Verzinsung ausstehendes Stammkapital 

Schnell überwies der GmbH zum 31.12.2010 einen Betrag von 1.800 € (Gutschrift bei 
GmbH am 31.12.2010). Laut Überweisungsträger handelt es sich hierbei um eine 4%-ige 
Verzinsung des auf ihn entfallenden ausstehenden Stammkapitals (90 % von 50.000 €). Die 
GmbH hat diesen Betrag als Zinsertrag verbucht. 

 
4. Darlehen Steiner 

Steiner hatte der GmbH bereits 2004 ein sog. krisenbestimmtes Darlehen in Höhe von  
40.000 € gewährt, das mit 6 % angemessen verzinst wurde. Aufgrund der schlechten finan-
ziellen Situation verzichtete Steiner Anfang Juli auf die für Januar bis Juni noch nicht ent-
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richteten Zinsen sowie auf die Rückzahlung des gesamten Darlehensbetrags. Trotz der 
wirtschaftlichen Krise hatte das Darlehen noch einen Teilwert von 25.000 €. Der Zinsan-
spruch war gleichwohl voll werthaltig. 
Die GmbH buchte im Zeitpunkt des Verzichts: 
Darlehen Steiner       40.000 €    an       Kapitalrücklage     40.000 € 
 

5. Darlehen Schnell 
Im April 2010 gewährte Schnell der GmbH ein zinsloses Darlehen in Höhe von 10.000 €, 
das im Dezember 2011 wieder zurückzuzahlen ist. 
 

6. Betriebsprüfung für die Jahre 2008 und 2009 
Bei der im Jahre 2010 durchgeführten Betriebsprüfung wurde eine im Wirtschaftsjahr 2008 
rückwirkend vereinbarte Gehaltserhöhung zwischen dem Gesellschafter-Geschäftsführer 
Schnell – als Arbeitnehmer – und der GmbH als Arbeitgeber in Höhe von insgesamt 
8.000 € nicht anerkannt. Da Schnell aufgrund einer im Gesellschaftsvertrag enthaltenen 
Satzungsklausel verpflichtet ist, der GmbH die durch eine Betriebsprüfung festgestellte 
verdeckte Gewinnausschüttung zurück zu gewähren, hat er in 2010 sofort den Betrag von 
8.000 € an die GmbH zurückbezahlt. Die GmbH hat diesen Geldeingang als a.o. Ertrag er-
fasst. 
 

Im Übrigen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung die folgenden Aufwendungen enthalten: 
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen 2010 30.000 € 
Solidaritätszuschlag zu den Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen 1.650 € 
nicht abziehbare Betriebsausgaben i.S. des § 4 Abs. 5 EStG 
inkl. nicht abziehbarer Vorsteuer 16.980 € 
 
Zum 31.12.2006 wurde ein Körperschaftsteuerguthaben i.S. des § 37 KStG in Höhe von 
31.500 € ermittelt (zutreffender angesetzter Bilanzansatz zum 31.12.2009: 20.000 €). In der 
Bilanz zum 31.12.2010 wurde dieses Guthaben zutreffend mit dem abgezinsten Wert von 
19.000 € ausgewiesen und auch zutreffend verbucht. Die Auszahlung der Jahresrate des KSt-
Guthabens 2009 erfolgte im Oktober 2009, die Auszahlung der Jahresrate 2010 erfolgte im 
Oktober 2010 (Auszahlungsbetrag jeweils 3.150 € und Verbuchung über a.o. Ertrag). 
Das steuerliche Einlagekonto i.S. des § 27 KStG wurde zum 31.12.2009 in Höhe von 16.000 € 
festgestellt. 
 
Aufgaben: 
1. Nehmen Sie Stellung zu den Sachverhalten 1 – 6 und ermitteln Sie das zu versteuernde 

Einkommen 2010 der Steiner und Schnell GmbH. 
2. Berechnen Sie die endgültige Körperschaftsteuer- und Solidaritätszuschlags-Rückstel-

lung zum 31.12.2010. 
3. Führen Sie eventuell notwendige gesonderte Feststellungen auf den 31.12.2010 durch. 
4. Welche Auswirkungen ergeben sich bei den Gesellschaftern?  
Gehen Sie bei der Lösung davon aus, dass die ESt-Bescheide der Gesellschafter noch nicht 
bestandskräftig sind. Die Gewerbesteuer ist in den nicht abziehbaren Betriebsausgaben ent-
halten. 

Bearbeitungszeit: 120 Minuten 
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IV. Lösung zum Examensfall zur Besteuerung ausländischer Einkünfte 
und verdeckter Einlagen 

 
1. Ermittlung des zu versteuernden Einkommens 2010 
 
1. Bilanzgewinn/Gewinnrücklage 
In der Bilanz 31.12.2010 ist der Bilanzgewinn i.S. des § 268 Abs. 1 HGB ausgewiesen. Dieser 
ermittelt sich wie folgt: 

  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 + Gewinnvortrag aus der Vorjahresbilanz 
 ./. Verlustvortrag aus der Vorjahresbilanz 
 ./. Einstellungen in Rücklagen 
 + Auflösungen aus Rücklagen 
 ./. Gewinnverwendung  
 = Bilanzgewinn/Bilanzverlust 

Da für die Einkommensermittlung 2010 der Jahresüberschuss als Ausgangsgröße maßgebend 
ist, muss dieser durch Rückrechnung ermittelt werden: 

Bilanzgewinn 83.150 € 
./. Gewinnvortrag ./. 21.430 € 
./. Auflösung Gewinnrücklage ./. 15.000 € 
+  Gewinnverwendung (Gewinnausschüttung für 2010) + 60.000 € 
Jahresüberschuss 106.720 € 
 
2. Miete Lagerhalle 
Der Verzicht des Gesellschafters Steiner auf die bereits entstandene Mietforderung gegenüber 
der GmbH für die Monate Februar bis April 2010 stellt eine verdeckte Einlage i.S. der R 40 
Abs. 1 KStR dar. Es handelt sich hierbei nicht um eine Nutzungseinlage, weil die Miete in 
einer auf den Zeitpunkt des Verzichts zu erstellenden Bilanz als Verbindlichkeit auszuweisen 
gewesen wäre. Bilanziell wurde dies von der GmbH zutreffend behandelt. Die verdeckte Ein-
lage ist bei der Einkommensermittlung außerhalb der Bilanz in Höhe von 6.000 € (3 Monate à 
2.000 €) zu kürzen.  
§ 8 Abs. 3 Satz 4 KStG steht dieser Kürzung nicht entgegen, da sich die Einlage beim Gesell-
schafter nicht einkommensmindernd ausgewirkt hat. ./. 6.000 € 
Die verdeckte Einlage stellt außerdem einen Zugang zum steuerlichen Einlagekonto i.S. des 
§ 27 KStG dar. 

Die Vereinbarung der niedrigeren Miete ab dem Monat Mai (1.000 €) stellt in Höhe der Diffe-
renz zur angemessenen Miete von 2.000 € eine Nutzungseinlage dar. Insoweit ist keine ver-
deckte Einlage anzunehmen, so dass sich keine Auswirkung bei der Einkommensermittlung 
ergibt. 
 
3. Verzinsung ausstehendes Stammkapital 
Ausstehende Einlagen sind grundsätzlich erst nach Einforderung durch die Geschäftsführung 
zu erbringen. Ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit sind diese eingeforderten ausstehenden Einla-
gen zu verzinsen. Eine Nichtverzinsung vor Einforderung ist daher steuerlich ohne Bedeu-
tung. Wird aber eine Verzinsung durch den Gesellschafter freiwillig vorgenommen, so handelt 
es sich bei dem Ertrag bei der GmbH um eine Zuwendung des Gesellschafters. Diese stellt 
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eine verdeckte Einlage nach R 40 Abs. 1 KStR dar und ist im Rahmen der Einkommenser-
mittlung vom Bilanzergebnis zu kürzen. ./. 1.800 € 
Die verdeckte Einlage stellt wiederum einen Zugang zum Einlagekonto i.S des § 27 KStG dar. 
 
4. Darlehen Steiner 
Sowohl der Verzicht auf die bereits entstandenen Zinsen als auch der Verzicht auf die Rück-
zahlung des Darlehens stellt grundsätzlich eine verdeckte Einlage dar.  

Verzicht auf entstandene Zinsen 
Die GmbH hat keine Buchung vorgenommen, so dass die Zinsen noch nicht als Aufwand be-
rücksichtigt wurden. Der Zinsverzicht in Höhe von 1.200 € (6 % von 40.000 € für 6 Monate) 
stellt eine verdeckte Einlage dar und ist daher bei der Einkommensermittlung außerhalb der 
Bilanz zu kürzen (Zinsanspruch lt. Sachverhalt voll werthaltig). § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG steht 
dieser Kürzung nicht entgegen, da sich die Einlage beim Gesellschafter nicht einkommens-
mindernd ausgewirkt hat. Gleichzeitig stellt die verdeckte Einlage einen Zugang zum steuerli-
chen Einlagekonto i.S. des § 27 KStG dar. ./. 1.200 € 

Darlehensverzicht 
Durch die Buchung der GmbH hat sich der Darlehensverzicht bisher erfolgsneutral ausge-
wirkt. Aufgrund der Rechtsprechung des Großen Senats zum Forderungsverzicht ist eine ver-
deckte Einlage jedoch nur in Höhe des Teilwerts der Forderung im Zeitpunkt des Verzichts 
anzunehmen. In Höhe der Differenz zwischen Teilwert und Nennwert der Darlehensschuld 
liegt ein außerordentlicher Ertrag vor. Insoweit ist daher der Jahresüberschuss in der Bilanz zu 
korrigieren. Da der Teilwert der Darlehensforderung im Zeitpunkt des Verzichts nur 25.000 € 
betrug, darf auch nur eine Kapitalrücklage in Höhe von 25.000 € berücksichtigt werden. In 
Höhe von 15.000 € ist ein a.o. Ertrag zu erfassen, so dass sich der Jahresüberschuss um diese 
15.000 € erhöht. Eine weitere Korrektur bei der Einkommensermittlung hat damit nicht mehr 
zu erfolgen. Die verdeckte Einlage von 25.000 € führt zu einem Zugang auf das steuerliche 
Einlagekonto gem. § 27 KStG. 
Jahresüberschuss + 15.000 € 
   
5. Darlehen Schnell 
Die Gewährung eines unverzinslichen Darlehens stellt eine sog. Nutzungseinlage dar, die 
nicht Gegenstand einer verdeckten Einlage sein kann (R 40 Abs. 1 KStR). 
Keine Einkommenskorrektur 
 
6. Betriebsprüfung 
Die Rückzahlung der verdeckten Gewinnausschüttung aufgrund der Satzungsklausel stellt 
eine Einlage des Gesellschafters dar. Auf keinen Fall kann dadurch die verdeckte Gewinnaus-
schüttung rückgängig gemacht werden (H 37 „Rückgängigmachung“, H 40 „Rückgewähr ei-
ner vGA“ KStH).  
Die Einlage ist bei der Einkommensermittlung außerhalb der Bilanz zu kürzen. Sie stellt eben-
falls einen Zugang beim steuerlichen Einlagekonto gem. § 27 KStG dar.  ./. 8.000 € 
 
Jahresüberschuss  106.720 € 
Erfassung des a.o. Ertrag aus Tz. 4 +   15.000 € 
Korrigierter Jahresüberschuss 121.720 € 
+ Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen gem. § 10 Nr. 2 KStG +  30.000 € 
+ Gewinnauswirkung aus Bewertung KSt-Guthaben (§ 37 Abs. 7 KStG) 
   (Bilanzansatz 31.12.2009: 20.000 €; Bilanzansatz 31.12.2010: 19.000 €)   +    1.000 € 
./. Gewinnauswirkung aus KSt-Guthaben Rate 2010 (§ 37 Abs. 7 KStG) ./.   3.150 € 
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+ Solidaritätszuschlag gem. § 10 Nr. 2 KStG +    1.650 € 
+ nicht abziehbare Betriebsausgabe gem. § 4 Abs. 5 EStG +  16.980 € 
./. verdeckte Einlagen: Tz. 2 6.000 € 
 Tz. 3 1.800 € 
 Tz. 4 1.200 € 
 Tz. 6 8.000 € 
 Summe 17.000 € ./.  17.000 € 
zu versteuerndes Einkommen 2010 151.200 € 
 
 
2. Verwendung des steuerlichen Einlagekontos i.S. des § 27 KStG 
 
Für die in 2010 abgeflossene Gewinnausschüttung für 2009 ist zu überprüfen, ob das steuerli-
che Einlagekonto als für die Gewinnausschüttung verwendet gilt. Hierzu ist zunächst das Ei-
genkapital (ohne Stammkapital) zum 31.12.2009 zu ermitteln: 
Kapitalrücklage 12.000 € 
Gewinnrücklage + 20.000 € 
Gewinnvortrag + 21.430 € 
Gewinnausschüttung für 2009 + 40.000 € 
Eigenkapital 31.12.2009 93.430 € 
 
Ermittlung des ausschüttbaren Gewinns i.S. des § 27 Abs. 1 KStG 
Eigenkapital 31.12.2009 ohne Stammkapital 93.430 € 
./. Bestand steuerliches Einlagekonto zum 31.12.2009 ./.  16.000 € 
ausschüttbarer Gewinn 31.12.2009 77.430 € 
 
Da die Gewinnausschüttung von 40.000 € den ausschüttbaren Gewinn nicht übersteigt, liegt 
keine Verwendung des steuerlichen Einlagekontos vor. 
 
 
3a. Berechnung der endgültigen Körperschaftsteuer-Rückstellung 2010 
 
Die Körperschaftsteuer-Tarifbelastung beträgt im Jahr 2010 gem. § 23 Abs. 1 KStG 15 % 
vom zu versteuernden Einkommen. 
 
Tarifbelastung 15 % von 151.200 € = festzusetzende Körperschaftsteuer     22.680 € 
KSt-Vorauszahlungen 2010 ./. 30.000 € 
Endgültige KSt zum 31.12.2010 (Forderung) ./.   7.320 € 
 
 
3b. Berechnung der endgültigen Solidaritätszuschlags-Rückstellung 2010 
 
5,5 % von 22.680 € = Solidaritätszuschlag 2010  1.247 € 
SolZ-Vorauszahlungen 2010 ./. 1.650 € 
Solidaritätszuschlag zum 31.12.2010 (Forderung)  ./.    403 € 
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4a. Körperschaftsteuer-Guthaben gem. § 37 KStG 

Das Körperschaftsteuerguthaben wurde letztmals zum 31.12.2006 ermittelt. Die Auszahlung 
des Guthabens erfolgt nach Bescheidfestsetzung über einen ab dem Jahr 2008 beginnenden 
10-Jahres-Zeitraum (§ 37 Abs. 5 KStG). Eine gesonderte Feststellung des Guthabens zum 
31.12.2008 erfolgt damit nicht mehr. Das restliche Guthaben nach Abzug der Jahresrate 2010 
i.H. von 3.150 € beträgt noch 22.050 € (31.500 € ./. 3.150 € Rate 2008 ./. 3.150 € Rate 2009 ./. 
3.150 € Rate 2010). 

Das Körperschaftsteuer-Guthaben war in der Bilanz zum 31.12.2006 mit dem abgezinsten 
Wert (gewinnerhöhend) als Forderung auszuweisen. Steuerlich wirkte sich dieser Wert jedoch 
nicht aus (§ 37 Abs. 7 KStG). Auch die Veränderungen des Guthabens und die jährlichen Ra-
tenzahlungen bleiben steuerneutral. 

 
 
4b. Gesonderte Feststellung des steuerlichen Einlagekontos gem. § 27 KStG 

Anfangsbestand 01.01.2010 16.000 € 
Zugänge in 2010: Tz. 2 6.000 € 
 Tz. 3 1.800 € 
 Tz. 4 26.200 € 
 Tz. 6 8.000 € 
 Summe 42.000 € + 42.000 € 

Steuerliches Einlagekonto zum 31.12.2010 gem. § 27 Abs. 2 KStG  58.000 € 
 
 
5. Auswirkungen bei den Gesellschaftern 
 
a) Verdeckte Einlagen 

Die im Wirtschaftsjahr 2010 geleisteten verdeckten Einlagen führen bei dem jeweiligen Ge-
sellschafter zu nachträglichen Anschaffungskosten auf die Beteiligung. 
 
Werner Steiner 

Seine ursprünglichen Anschaffungskosten auf die Beteiligung betragen bisher 5.000 €. Diese 
erhöhen sich um die im Jahr 2010 an die GmbH geleisteten verdeckten Einlagen. Die verdeck-
ten Einlagen sind grundsätzlich mit dem gemeinen Wert zu bewerten. Im Fall des Darlehens-
verzichts bestimmt sich der Wert der verdeckten Einlage danach, zu welchem Zeitpunkt und 
unter welchen Abreden der Gesellschafter das Darlehen gewährt hat. Im Falle eines „krisenbe-
stimmten“ Darlehens führt der Darlehensverzicht zu nachträglichen Anschaffungskosten auf 
die Beteiligung in Höhe des Nennwerts des Darlehens, BMF-Schreiben vom 08.06.1999, 
BStBl I S. 545, Beck´sche Steuererlasse I, § 17 / 1. Somit ergibt sich Folgendes: 
 
Anschaffungskosten bisher 5.000 € 
Tz. 2 Mietverzicht +   6.000 € 
Tz. 4 Zinsverzicht +   1.200 € 
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Darlehensausfall: Ansatz mit dem Nennwert + 40.000 € 

Summe der Anschaffungskosten 52.200 € 
 
Richard Schnell 

Richard Schnell hat in 2010 eine verdeckte Einlage in Höhe der Zinsen auf die ausstehende 
Stammeinlage (Tz. 3) i.H. von 1.800 € getätigt. Zudem erhöhen sich die Anschaffungskosten 
um die zurückgewährte verdeckte Gewinnausschüttung i.H. von 8.000 € (Tz. 6). Die Anschaf-
fungskosten betragen nunmehr insgesamt 54.800 € (bisher 45.000 € + 1.800 € + 8.000 €). 
 
 
b) Gewinnausschüttung für 2009 in 2010 

Die Gewinnausschüttung für das Jahr 2009 wird in 2010 beschlossen und fließt in 2010 zu. 
Sie ist daher gem. § 11 EStG im Jahr 2010 bei den Gesellschaftern als Einnahme aus Kapital-
vermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG zu erfassen, wobei hierfür die Abgeltungsteuer zu 
berücksichtigen ist (§ 32d EStG). 
Die GmbH hat für die Gewinnausschüttung gem. §§ 43, 43a EStG 25 % Kapitalertragsteuer 
und 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer einzubehalten und abzuführen. 

Gewinnausschüttung 40.000 € 
./. Kapitalertragsteuer 25 % von 40.000 € ./.   10.000 € 
./. Solidaritätszuschlag 5,5 % von 10.000 €  ./.        550 € 
Auszahlungsbetrag an die Gesellschafter 29.450 € 
 
Mit dem Steuerabzug ist die Einkommensteuer auf der Gesellschafterebene grundsätzlich ab-
gegolten. Alternativ besteht die Möglichkeit, über einen Antrag nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG 
die Einkünfte in die Veranlagung einzubeziehen. In diesem Fall ist das Teileinkünfteverfahren 
anzuwenden. Der Antrag ist bei Steiner möglich, da er beruflich für die GmbH tätig ist. 
 
In diesem Fall ergäben sich folgende Werte: 
 
Richard Schnell 

Einnahme aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG i.V. mit  
§ 3 Nr. 40 d EStG: 90 % von 40.000 € = 36.000 €, davon 60 %  =  21.600 € 
 
Anzurechnende Beträge: Kapitalertragsteuer (90 % von 10.000 €) 9.000 € 
  Solidaritätszuschlag (90 % von 550 €) 495 € 
 
Werner Steiner   

Einnahme aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG i.V. mit  
§ 3 Nr. 40 d EStG: 10 % von 40.000 € = 4.000 €, davon 60 %  =  2.400 € 
 
Anzurechnende Beträge: Kapitalertragsteuer (10 % von 10.000 €) 1.000 € 
  Solidaritätszuschlag (10 % von 550 €) 55 € 
 
c) Gewinnausschüttung für 2010 in 2011 

Die Gewinnausschüttung für das Jahr 2010 wird in 2011 beschlossen und fließt in 2011 zu. 
Sie ist daher gem. § 11 EStG im Jahr 2011 bei den Gesellschaftern als Einnahme aus Kapital-
vermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG zu erfassen. Ab 2009 sind die Regelungen der Abgel-
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tungsteuer zu beachten (vgl. § 32d EStG). Danach hat der Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 
%) dann grundsätzlich abgeltende Wirkung. Nur noch im Betriebsvermögen gibt es das Tei-
leinkünfteverfahren bzw. auf Antrag in den Fällen des § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG. 

Gewinnausschüttung 60.000 € 
./. Kapitalertragsteuer 25 % von 60.000 € ./. 15.000 € 
./. Solidaritätszuschlag 5,5 % von 15.000 €  ./.      825 € 
Auszahlungsbetrag an die Gesellschafter 44.175 € 
 
Sofern ein Antrag nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG gestellt wird, ergeben sich jeweils folgende 
bei der Veranlagung zu berücksichtigende Einkünfte: 
 
Richard Schnell  

Einnahme aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG i.V. mit  
§ 32d EStG: 90 % von 60.000 € = 54.000 €; davon 60 % =   =  32.400 € 
 
Abgeltungsteuer: Kapitalertragsteuer (90 % von 15.000 €) 13.500 € 
  Solidaritätszuschlag (90 % von 825 €) 742 € 
Aus Vereinfachungsgründen ohne Kirchensteuer. 
 
Werner Steiner   

Einnahme aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG i.V. mit  
§ 32d EStG: 10 % von 60.000 € = 6.000 €; davon 60 %    =  3.600 € 
 
Abgeltungsteuer: Kapitalertragsteuer (10 % von 15.000 €) 1.500 € 
  Solidaritätszuschlag (10 % von 825 €) 82 € 
Aus Vereinfachungsgründen ohne Kirchensteuer. 
 
Punktetabelle 
 
Einkommensermittlung  
Ausgangsgröße Jahresüberschuss, nicht Bilanzgewinn 1 (1) 
Kürzung der aufgelösten Gewinnrücklage und des Gewinnvortrags vom Bilanzge-
winn 

 
1 (2) 

Hinzurechnung der Gewinnausschüttung für 2010 für Ausgangsgröße Jahresüber-
schuss 

 
1 (3) 

Verzicht auf bereits entstandene Miete stellt eine verdeckte Einlage dar 1 (4) 
Kürzung bei der Einkommensermittlung 1 (5) 
Zugang zum steuerlichen Einlagekonto § 27 KStG 1 (6) 
Vereinbarung der niedrigeren Miete = Nutzungseinlage = keine verdeckte Einlage  1 (7) 
Zinsen für ausstehendes Stammkapital = verdeckte Einlage, Zugang Einlagekonto 1 (8) 
Verzicht auf bereits entstandene Zinsen = verdeckte Einlage 1 (9) 
Kürzung bei Einkommensermittlung, Zugang zum steuerlichen Einlagekonto 1 (10) 
Darlehensverzicht = verdeckte Einlage 1 (11) 
Wert der Einlage nur in Höhe des Teilwerts des Darlehens (25.000 €) 1 (12) 
Differenz zum Nennbetrag stellt a.o. Ertrag dar 1 (13) 
Korrektur des Jahresüberschusses (Buchung Kapitalrücklage nur 25.000 €), keine 
weitere Einkommenskorrektur 

 
1 (14) 
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Zugang zum steuerlichen Einlagekonto 25.000 € 1 (15) 
Zinsloses Darlehen = Nutzungseinlage = keine verdeckte Einlage 1 (16) 
Rückzahlung der vGA = Einlage des Gesellschafters 1 (17) 
Keine Rückgängigmachung der vGA 1 (18) 
Korrektur Einkommen, Zugang steuerliches Einlagekonto 1 (19) 
Nicht abziehbare Ausgaben gem. § 10 Nr. 2 KStG  1 (20) 
Korrektur KSt-Guthaben; Abzinsungsbetrag und Rate 2010 1 (21) 
Nicht abziehbare Ausgaben gem. § 4 Abs. 5 EStG  1 (22) 
zu versteuerndes Einkommen folgerichtig 1 (23) 
  
 
Verwendung des steuerlichen Einlagekontos 

 

Ermittlung des Eigenkapitals zum 31.12.2009 2 (24, 25) 
Ermittlung des ausschüttbaren Gewinns 1 (26) 
Feststellung, dass Gewinnausschüttung 2009 zu keiner Verwendung des steuerli-
chen Einlagekontos führt 

 
1 (27) 

 
Berechnung der KSt-Tarifbelastung und festzusetzenden Körperschaftsteuer 

 
1 (28) 

Berechnung des KSt-Rückstellung 1 (29) 
Ermittlung des Solidaritätszuschlags und der Rückstellung 1 (30) 
Feststellung des steuerlichen Einlagekontos zum 31.12.2010 (folgerichtig) 1 (31) 
 

 
Gesellschafter 

 

Verdeckte Einlagen = nachträgliche Anschaffungskosten auf die Beteiligung 1 (32) 
Wert der Einlage beim Darlehensverzicht mit Nennwert 1 (33) 
Folgerichtige Anschaffungskosten für Steiner 1 (34) 
Auswirkung bei Schnell, Erhöhung der Anschaffungskosten  1 (35) 
Gewinnausschüttung 2009 in 2010 zu erfassen (bei Steiner und Schnell) 1 (36) 
Ermittlung des von der GmbH auszuzahlenden Betrags für 2010  1 (37) 
Abgeltungsteuer für Gewinnausschüttung 1 (38) 
Einbeziehung in Veranlagung auf Antrag 1 (39) 
Feststellung der anrechenbaren Beträge 1 (40) 
Gewinnausschüttung 2010 erst in 2011 zu erfassen (bei Steiner und Schnell) 1 (41) 
Ermittlung der Beträge; Abgeltungsteuer  1 (42) 
Ermittlung der Einkünfte bei Veranlagung 1 (43) 
 
 




